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brachten (z. B. mein verstorbener Lehrer), während sterben ohne
Gefühlsbetonung nur die Tatsache angibt." Aufschlußreich sind
übrigens auch die weitem Ausführungen des Wörterbuches von
Trübner : .,Da unser Wort ,in Beziehung auf die Überlebenden
aufgefaßt' wird, sind Futur und Präsens wenig gebräuchlich; man
sagt also, solange der Vater noch lebt, nicht: mein Vater wird
bald versterben, sondern: er wird sterben, auch nicht: er ver-
stirbt in den nächsten Tagen, sondern er stirbt."

Weil die Zusammensetzung „versterben" erlaubt, den Vorgang
des Sterbens und ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Ver-
schiedenen in einem Wort auszudrücken, ist es eine wertvolle
Bereicherung des Wortschatzes : wir können es nicht als eine
Vergröberung erachten. Der Schriftleiter

Die Rechtschreibung in der Bundesrepublik

Die Ständige Konferenz der Kultusminister in den westdeut-
sehen Länderregierungen befaßte sich auf ihrer letzten Tagung
in Bonn mit der deutschen Rechtschreibung. Sie stellte fest, „daß
allgemein die Anpassung der deutschen Rechtschreibung an den
gegenwärtigen Stand der Sprachentwicklung gefordert und die
Notwendigkeit gewisser Änderungen anerkannt werde. Die Un-
Sicherheit auf dem Gebiete der Rechtschreibung beginne nun
in den letzten jähren größer zu werden, nicht zuletzt dadurch,
daß neue Wörterbücher und Lehrbücher herausgegeben wurden,
die nach andern als den amtlichen Regeln bearbeitet wurden.
Die Ständige Konferenz der Kultusminister bestätigte ihren bereits
1950 gefaßten Beschluß, wonach auf dem Gebiet der Bundes-
republik die in der Rechtschreibereform von 1901 und den spä-
tern Verfügungen festgelegten Schreibweisen und Regeln für die
Rechtschreibung auch heute noch gültig sind. In Zweifelsfällen
seien die im ,Duden' gebrauchten Schreibweisen und Regeln
verbindlich".
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brockten (2. V. mein verstorbener bekrer), wökrend Zierden okne
Qefüklsbetonung nur die lotsscke ongibt." ^ufscklukreià sind
übrigens sued die weitere. ^uskübrungen des Wörterbuckes von
Irllbner: .,Oo unser Wort ,in Leziekung ouk die Überlebenden
oufgelokt' wird, sind Kutur und prösens wenig gebröucklick; msn
ssgt slso, solsnge der Voter nocdr tedt, nickt: mein Voter wird
bold versterben, sondern: er wird sterben, suck nickt: er ver-
stirbt in den nöcksten logen, sondern er stirbt."

Weit die ^usommensetzung „versterben" erloubt, den Vorgong
des Lterbens und ein Oelukl der Verbundenkeit mit dem Ver-
sckiedenen in einem Wort ouszudrücken, ist es eine wertvolle
öereickerung des Wortsckstzes: wir können es nickt sis eine
Vergröberung erockten. Der Sckriftleiter

Oie ReekisàSÎbung in âer Runâesrepublik

Oie ständige Konferenz der Kultusminister in den westdeut-
scken bönderregierungen belobte sick out ikrer letzten lsgung
in konn mit der deutscken Kecktsclireibung. 5ie stellte lest, „dsb
ollgemein die ^npsssung der deutscken Kecktsckreibung on den
gegenwärtigen Ztond der Zprsckentwickiung gefordert und die
blotwendigkeit gewisser Änderungen onerksnnt werde. Oie Un-
sickerkeit out dem Oebiete der Kecktsckreibung beginne nun
in den letzten fokren gröber zu werden, nickt zuletzt dsdurck,
dsb neue Wörterbücker und bekrbücker kersusgegeben wurden,
die nock sndsrn ols den omtlicken Kegeln besrbeitet wurden.
Oie Ltöndige Konferenz der Kultusminister bestätigte ikren bereits
1950 gelobten öescklub, wonock sul dem Oebiet der öundes-
republik die in der Kecktsckreiberelorm von 19(11 und den spö-
tern Verfügungen festgelegten Lckreibweisen und Kegeln für die
Kecktsckreibung suck keute nock gültig sind. In ^weitelsföllen
seien die im ,Ouden° gebrouckten Lcdrreibweisen und Kegeln
verbindlick".
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